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Evers & Partner | Stadtplaner PartGmbB, Ferdinand-Beit-Straße 7 b, 20099 Hamburg.

Hamburg, den ................. 

Externer naturschutzrechtlicher Ausgleich
Für die naturschutzrechtlichen Eingriffe des Bebauungsplanes ist 
planextern auf 32.788 m2 Ausgleich zu leisten. Die entsprechenden 
Ausgleichsmaßnahmen sollen auf dem Flurstück 43/1 Flur 2 der 
Gemarkung Ganzlin dauerhaft erfolgen. Die Flächen sind entsprechend 
der artenschutzrechtlichen Hinweise f) Nr. 13 bis 15 zu entwickeln und 
dauerhaft zu erhalten.

Einsichtnahme DIN und anderen Normen sowie Richtlinien
Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen, Normen und 
Richtlinien liegen zusammen mit diesem Bebauungsplan im 
Rathausgebäude der Gemeinde Ganzlin, in denen in den Bebauungsplan 
Einsicht genommen werden kann, zu den üblichen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme bereit.

Archäologische Bodenfunde, Kulturdenkmale
Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 DSchG 
M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und 
der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den 
Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie zufällige 
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.
 
Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei 
schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere 
Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).“

Maßnahmefläche M2, M3 und M5:
Die mit „M2“, „M3“ und “M5“ bezeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind gem. HzE (MLU-MV, 
2018) Kompensationsmaßnahme Nr. 2.31 auf mindestens 50 % der Fläche  
durch die Einsaat mit Regiosaatgut zu begrünen oder auf der gesamten Fläche 
der Selbstbegrünung zu überlassen, als extensive Mähwiese mit zweimal 
jährlicher Aushagerungsmahd zwischen 1. Juli und 30. Oktober zu entwickeln 
und dauerhaft zu erhalten. In der Maßnahmenfläche vorhandene Gehölze sind 
zu erhalten. Es ist dauerhaft auf den Einsatz von Pestiziden und einen Umbruch 
der Fläche zu verzichten. 
Die mit „M2“ und „M3“ bezeichneten Flächen dürfen für das Anlegen von je bis 
zu zwei (2) Wirtschaftswegen, die mit  „M5“ bezeichnete Fläche für das Anlegen 
von einem Wirtschaftsweg auf einer Breite von bis zu jeweils 3 m unterbrochen 
werden. Die Wirtschaftswege sind dauerhaft (z.B. durch Auspflocken) zu 
markieren.
Innerhalb der Fläche sind Einfriedungen, außer dauerhaften Koppelzäunen mit 
einer Höhe von bis zu 1 m sowie temporäre Wildschutzzäune um 
Neupflanzungen, unzulässig.

Maßnahmefläche M4:
Innerhalb der mit „M4“ bezeichneten Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die wegeparallelen 
Eidechsenbiotope sowie eine dreireihige Feldhecke zu entwickeln, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgängigkeit gleichwertig zu ersetzen. Die dreireihige 
Feldhecke ist gem. HzE (MLU-MV, 2018) Kompensationsmaßnahme Nr. 2.22 
aus mind. 5 standortheimischen, gebietseigenen Straucharten (Höhe 100/150 
cm, Reihenabstand 1 m, Pflanzabstand 1,5 m) und mind. 2 standortheimischen, 
gebietseigenen Baumarten als Überhälter (großkronig, Stammumfang 14/16 
cm, Pflanzabstand 15-20 m) zu pflanzen und mit vorgelagertem Krautsaum zu 
versehen. In der Maßnahmenfläche vorhandene Gehölze sind zu erhalten.
Innerhalb der Fläche ist zur Schaffung neuer Eidechsenbiotope je 50 m ein 
Lesesteinhaufen durch pyramidales Aufsetzen von Lesesteinen d>10 cm (50%), 
d>30 cm (30%) und d>50cm (20%) anzulegen.
Die Fläche darf für das Anlegen von bis zu drei (3) Wirtschaftswegen auf einer 
Breite von bis zu jeweils 3,0 m unterbrochen werden. Die Wirtschaftswege sind 
dauerhaft (z.B. durch Auspflocken) zu markieren.
Innerhalb der Fläche sind Einfriedungen, außer dauerhaften Koppelzäunen mit 
einer Höhe von bis zu 1 m sowie temporäre Wildschutzzäune um 
Neupflanzungen, unzulässig.

Maßnahmefläche M6:
Die mit „M6“ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft ist als naturnahe Feldhecke mit 
vorgelagertem Krautsaum zu entwickeln, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgängigkeit gleichwertig zu ersetzen. Nichtheimische Gehölze der 
vorhandenen Windschutzpflanzung sind in drei Abschnitten über neun Jahre im 
Zeitraum 1. Oktober bis zum 28. Februar zu entnehmen. Es ist eine ergänzende 
Pflanzung um mind. 5 standortheimische, gebietseigene Straucharten (Höhe 
60/100 cm, Reihenabstand 1 m, Pflanzabstand 1,5 m) und mind. 2 
standortheimische, gebietseigene Baumarten als Überhälter (großkronig, 
Stammumfang 12/14 cm, Pflanzabstand 15-20 m) herzustellen (HzE (MLU-MV, 
2018) Kompensationsmaßnahme Nr. 2.26). 
Die Fläche darf für das Anlegen von einem Wirtschaftsweg auf einer Breite von 
bis zu jeweils 3 m unterbrochen werden. Der Wirtschaftsweg ist dauerhaft (z.B. 
durch Auspflocken) zu markieren.
Innerhalb der Fläche sind Einfriedungen, außer dauerhaften Koppelzäunen mit 
einer Höhe von bis zu 1 m sowie temporäre Wildschutzzäune um 
Neupflanzungen, unzulässig.

Innerhalb des Sonstigen Sondergebiets (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage“ sind in allen Teilgebieten (SO 1 bis SO 5)  
Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten Flächen durch 
Einsaat zu begrünen oder der Selbstbegrünung zu überlassen, sofern der 
Begrünung keine zulässigen Anlagen im Sinne der Festsetzung Nummer 1.2, 
Ziffern 2. bis 10. entgegenstehen. Auf den Einsatz von Pestiziden und einen 
Umbruch der Fläche ist dauerhaft zu verzichten. Die Fläche ist als extensive 
Mähwiese mit zweimal jährlicher Mahd zwischen 1. Juli und 30. Oktober oder 
alternativ als Schafweide (Besatz 1,0 GVE/ha) zu entwickeln (HzE (MLU-MV, 
2018) Kompensationsmaßnahme Nr. 8.30).

Für Außenleuchten sind ausschließlich insektenschonende, vollständig 
eingekofferte LED-Leuchten mit warmweißem Licht (<3.000 Kelvin) und einer 
Oberflächentemperatur von max. 60°C zu verwenden. Der Lichtstrom ist nach 
unten auszurichten, die Beleuchtung der angrenzenden Gehölzflächen ist zu 
vermeiden.

Die Wirtschaftswege, Stellplätze und deren Zufahrten sind mit wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht ist mit einem Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Benutzer der Flurstücke 100 und 105 zu belasten. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBO-M-V)

Einfriedungen  
(§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V)

Als Einfriedung der Sonstigen Sondergebiete (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage“ sind in allen Teilgebieten (SO 1 bis SO 5) nur 
Stabgitter- und Maschendrahtzäune mit einer Höhe von maximal 2 m und mit 
einer Bodenfreiheit von mindestens 0,2 m über der Geländeoberkante zulässig. 
Streifenfundamente sind unzulässig.

SO Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Freiflächen-Photovoltaikanlage"
(§ 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 19 BauNVO)

GRZ
z.B. 0,75

Grundflächenzahl, als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5

3.6

3.7

4.

4.1

II.

5

5.1

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3. Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

HA
z.B. 100

Höhe baulicher Anlagen, als Höchstmaß über Normalhöhennull (üNHN) 
(§ 18 BauNVO)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 (a + b) BauGB)

7. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

9.     Darstellungen ohne Normcharakter

8.     Nachrichtliche Übernahmen

Abgrenzung der 20 m Bauverbotszone zu Bundesstraßen
(§ 9 FStrG)

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern408/9z.B.

5. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Fläche für Wald

Mit Geh- und Fahrrecht zu belastende Fläche zu Gunsten der Benutzer 
der Flustücke 100 und 105 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Maßnahme 1
Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Maßnahme 2
Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Maßnahme 3
Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Maßnahme 4
Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Maßnahme 5

M1

M2

M3

M4

M5

z.B. 10.65

Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Maßnahme 6M6

Geländeoberfläche bezogen auf über Normalhöhennull (üNHN)

Vorhandene Böschung

Vorhandene Gebäude

Gesetzlich geschütztes, flächenhaftes Biotop§

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindervertretung 
der Gemeinde Ganzlin am 03.11.2022.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch 
Abdruck in der Plauer Zeitung am 20.09.2023.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in der 
Zeit vom 27.09.2023 bis 27.10.2023 durchgeführt worden.

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit 
Schreiben vom 27.09.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ganzlin hat am ........................ den 
Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung beschlosen und zur Auslegung 
bestimmt.

Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom ...................  
bis ...................  während der Dienststunden (Montag 9.00-12.00, Dienstag 
8.00-12.00 und 14.00-18.00, Donnerstag 9.00-12.00, Freitag 9.00-12.00 und 
nach Vereinbarung) nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden können, am ..................  durch Abdruck in 
der Plauer Zeitung ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der 
Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 
BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter ........................  ins Internet 
eingestellt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der 
Planung berührt seinkönnen, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am 
...................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und von der 
öffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Ganzlin, den ........................                    

 
                                               

...................................................
(Siegelabdruck)                                   (Bürgermeister)

Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ...................  
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. Ebenfalls hat die 
Gemeindevertretung am ...................  den nach der ersten öffentlichen 
Auslegung überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung 
beschlossen und zur erneuten Auslegung bestimmt

Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen 
Flurstücksgrenzen und –bezeichnungen sowie bauliche Anlagen, mit Stand 
vom ................... in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht 
dargestellt sind.
 
Schwerin, den ........................                    

                                                
...................................................

(Siegel)                          (Öffentlich bestellte/r Vermessungsingenieur/in)
 
Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ...................  
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Die Gemeindevertretung hat den B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) am ...................  als Satzung beschlossen und 
die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Ganzlin, den ........................                    

 
                                               

...................................................
(Siegelabdruck)                                   (Bürgermeister)

Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.
 
Ganzlin, den ........................                    

 
                                               

...................................................
(Siegelabdruck)                                   (Bürgermeister)

Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ganzlin sowie Internetadresse der Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit 
Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der 
Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die 
über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ..................... durch Abdruck in der 
Plauer Zeitung ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung 
ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 
Entschädigungsansprüchen geltend zu machen und das Erlöschen dieser 
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des 
§ 5 Abs. 5 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin 
am .................... in Kraft getreten.
 
Ganzlin, den ........................                    

 
                                               

...................................................
(Siegelabdruck)                                   (Bürgermeister)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Altlasten
Sollten während der Bauarbeiten schädliche Bodenveränderungen, Altlasten 
oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) festgestellt werden, sind auf Grundlage von § 2 des Gesetzes zum 
Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz LBodSchG M-V) die unteren Bodenschutzbehörden 
der Landkreise und kreisfreien Städte zu informieren.
 
Bodenschutz
Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes bei Baumaßnahmen ergeben 
sich aus DIN 19639. Die Planung und Ausführung durch die Vorhabenträgerin 
wird durch eine vertraglich gebundene und fach- und sachkundige 
Bodenkundliche Baubegleitung diesbezüglich ergänzt und begleitet. Die 
standort- und maßnahmenspezifischen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen werden gemäß DIN 19639 Inhalt eines zu erstellenden 
Bodenschutzkonzeptes.
Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Die Befahrbarkeitsgrenzen gem. DIN 
19639 sind zu beachten.
Die Durchlässigkeit des Bodens ist in unbebauten Bereichen nach baubedingter 
Verdichtung wieder herzustellen. 

 
Landschaftsplanerische Hinweise / Artenschutzrechtliche Ge- und Verbote 
/ Naturschutzrechtliche Maßnahmen 
 
In der Zeit vom 1. März bis 30. September ist es aus naturschutz- und 
artenschutzrechtlichen Gründen verboten, Bäume, Hecken, Gebüsche und 
andere Gehölze abzuschneiden, zu fällen oder auf den Stock zu setzen (§ 39 
Abs. 5 Nr. 2 u. 3 BNatSchG). Zulässig sind schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 u. 3  BNatSchG). 
 
Für die Fällung von Bäumen (Brusthöhendurchmesser >30 cm) wird auf Grund 
des Fledermausschutzes die Schonfrist bis zum 01. Dezember verlängert, 
soweit nicht eine Untersuchung durch einen entsprechend qualifizierten 
Biologen die Abwesenheit von Fledermäusen bestätigt. 

 
Zur Vermeidung des Tötungsverbotes bzw. des Verbotes der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. §44 BNatSchG muss die Aufnahme der 
Bautätigkeiten vor dem 01.03. eines Jahres erfolgen. Ist ein Arbeiten außerhalb 
dieser Zeiten nicht zu vermeiden sind Vergrämungsmaßnahmen anzuwenden 
und ihre Wirksamkeit vor Ausführung durch die Umweltbaubegleitung 
gutachterlich überprüfen zu lassen. Angetroffene Gelege sind nach Angaben 
des Gutachters/ der Umweltbaubegleitung von der Bearbeitung auszunehmen 
bzw. weitere Maßnahmen mit der Ratenschutzbehörde abzustimmen. 

Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des 
vegetationsverfügbaren Grundwasserspiegels bzw. von Schichtenwasser 
führen, sind nicht zulässig.

Oberflächenwasser muss soweit wie möglich vor Ort versickert werden

Eine Beleuchtung der vorhandenen Feldhecke und Waldränder ist auch 
während der Bauzeit nicht zulässig.  

Im erfassten Revier des Wiedehopfs sind vor Baubeginn als vorgezogene 
Maßnahme (CEF) sechs Nistkästen an mindestens zwei unterschiedlichen 
Stellen zu installieren.

Feuerlöschteiche sind so anzulegen, dass von ihnen keine Fallenwirkung für 
Amphibien, Kleinsäuger und weitere Lebewesen ausgeht.

Die ehemalige Eisenbahntrasse, der Waldrand und die Maßnahmenflächen sind 
von jeglichem Baustellenverkehr, Lagerung von Baumaterialien und 
Baustelleneinrichtungsflächen freizuhalten und zu Baubeginn gegenüber den 
Bauflächen abzuzäunen. Ausnahmsweise ist die Beanspruchung für die 
Herstellung zulässiger Wege möglich. 

Zur Vermeidung der Verletzung/Tötung von Amphibien und Reptilien sind 
entlang der ehemaligen Eisenbahntrasse, beidseitig parallel zum Eichenweg, im 
Bereich des östlichen und südlichen Waldrandes sowie beidseitig der 
Eisenbahntrasse geeignete Schutzzäune zu errichten und während der 
Baumaßnahmen in funktionsfähigem Zustand zu erhalten. Im Bereich der 
ehemaligen Eisenbahntrasse dürfen Wegebauarbeiten ausschließlich „vor Kopf“ 
gebaut werden, ein Befahren und die Materiallagerung in den Randstreifen ist 
unzulässig.

Bei der Herstellung eines Radwegs im Bereich der ehemaligen 
Eisenbahntrasse sind zur Vermeidung des Konflikts mit den 
artenschutzrechtlichen Verboten des §44 BNatSchG die festgestellten 
Vorkommen der Zauneidechse zu beachten und zu schützten. Gesetzlich 
geschützte Biotope (Feldhecken) sind im Trassenbereich zu erhalten.

Das Baufeld ist regelmäßig auf das Vorhandensein von Zauneidechse und 
Kreuzkröte zu kontrollieren, angetroffene Individuen sind fachgerecht 
umzusiedeln.

Zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Feld- und Heidelerche werden 
Teilflächen der im Plan „Ausgleichsflächen Feld- und Heidelerche“ dargestellten 
Flächen zugeordnet. Flächenteile mit einem Abstand von <150m zu 
Vertikalstrukturen und <100m zu stärker frequentierten Wegen sind nicht 
anzurechnen. Die dargestellten Bereiche sind jeweils auf einer Fläche von 
14 ha vor Baubeginn als vorgezogene Maßnahme (CEF) wie folgt zu gestalten:

Die Ackerflächen sind der Selbstbegrünung zu überlassen. Alternativ erfolgt 
eine einmalige Ansaat mit Regiosaatgutmischung Magerrasen sauer 70% 
Gräser / 30% Kräuter & Leguminosen HK 4 / UG 4 – Ostdeutsches Tiefland. 
Düngung und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig. 
Abweichend davon kann die Untere Naturschutzbehörde ausnahmsweise die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln genehmigen. Zulässig ist die 
Genehmigung einer entsprechenden Anwendung nur dann, wenn diese der 
Vernichtung toxisch wirkender, oder die Vermarktung tierischer Produkte 
behindernden, Pflanzen im Bestand dient. 

Eine Bodenbearbeitung (Schleppen, Walzen) ist in der Zeit vom 01.10. bis zum 
01.03. eines Jahres zulässig. 20% der Fläche sind jährlich in dieser Zeit durch 
Umbruch oder Fräsen zu bearbeiten, d.h. in ihrer Vegetationsentwicklung 
zurückzusetzen. 

Die Fläche ist während der ersten fünf Jahre einmal ab Mitte Juni und ein 
weiteres Mal Ende September zu mähen. Das Mähgut ist aus der Fläche zu 
entfernen. Alternativ zur zweiten Mahd kann eine Nachbeweidung mit bis zu 4 
GVE/ha erfolgen. Mit nachlassender Produktivität der Fläche ist ab dem 6. Jahr 
eine dauerhafte Beweidung mit 1,5 GVE/ha ab 01.06. mit Nachmahd bei 
Erfordernis oder eine einmalige Mahd Mitte September durchzuführen. Das 
Mähgut ist jeweils aus der Fläche zu entfernen.

Die Flächen sind gegenüber unmittelbar angrenzenden öffentlichen Wegen mit 
einem Weidezaun, Höhe 80-120 cm mit Knotengeflecht abzuzäunen. Eine 
Parzellierung der Flächen mit Teilflächen < 5 ha ist unzulässig.
Eine Anpassung der Bewirtschaftungsweise aufgrund von meteorologischen 
Besonderheiten oder Erkenntnissen aus dem Flächenmonitoring ist nach 
Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde möglich.

Die vorgenannten CEF-Maßnahmenflächen zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen der Feld- und Heidelerche und die PV-Anlage werden 
einem Monitoring gem. der Ausführungen im Artenschutzfachbeitrag 
unterzogen, um die Datenlage insbesondere zur verbleibenden tatsächlichen 
Nutzung bestehender PV-Parke zu verbessern und um Korrekturmaßnahmen 
(Nachsteuerung bezüglich der Flächenentwicklung, Reduzierung der 
zugeordneten Flächen) in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Kreises Ludwigslust-Parchim auf einer gesicherten Basis vornehmen zu 
können.

Die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen und die Beachtung der 
artenschutzrechtlichen Hinweise ist durch eine Umweltbaubegleitung zu 
überwachen und zu dokumentieren.

 
Vermessungsmarken
Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche 
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und 
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V 
S. 713) gesetzlich geschützt. Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt 
eingebracht, in ihrer Lage verändert oder entfernt werden. Wer notwendige 
Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet werden 
können, hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen mitzuteilen.
 
Telekommunikationslinien
Im Plangeltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
Baumaßnahmen in den entsprechenden Bereichen sind mit der Telekom 
abzustimmen. Eine Verlegung der Telekommunikationslinie der Telekom kann 
nur unter dem Vorbehalt der technischen Realisierbarkeit und unter 
Kostentragung des Auftraggebers erfolgen. Geländeveränderungen im Bereich 
der Trassen (z.B. Höhenprofiländerungen) sind abzustimmen. Bei Freilegung 
der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese durch 
geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern (z. B. durch Halbrohre).
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 11 BauNVO)

Das Sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Freiflächen-Photovoltaikanlge“ dient in allen Teilgebieten (SO 1 bis SO 5) 
der Unterbringung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sowie 
der zugehörigen technischen Vorkehrungen und Einrichtungen für den 
Aufbau, die Wartung und den Betrieb der Anlagen. 

Im Sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage“ sind in allen Teilgebieten (SO 1 bis       
SO 5) solche Anlagen zulässig, die im technischen und sachlichen 
Zusammenhang mit der Herstellung der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
stehen:
1. Photovoltaik-Module; 
2. Befestigung der Photovoltaik-Module auf und im Erdboden; 
3. technische Einrichtungen und Anlagen zum Betrieb der

Photovoltaik-Anlagen;
4. Transformatoren-Stationen;  
5. unterirdische Leitungen und Kabel; 
6. die für die Erschließung und Wartung des Gebietes erforderlichen

Wege und Stellplätze; 
7. Einrichtungen und Anlagen für Wartung, Instandhaltung und Pflege 

der Freiflächen-Photovoltaikanlage; 
8. Einrichtungen und Anlagen für die Sicherheitsüberwachung der

Freiflächen-Photovoltaikanlage; 
9. Einfriedungen durch Zaunanlagen mit Toren;
10. Löschwasserentnahmestellen.

Das Sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage“ ist in allen Teilgebieten (SO 1 bis SO 5) 
zeitlich begrenzt auf 40 Jahre ab Inkrafttreten des Bebauungsplanes. Als 
Folgenutzung wird Fläche für Landwirtschaft festgesetzt.

Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § §16 - 19 BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage“ entspricht die festgesetzte 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,75 in allen Teilgebieten (SO 1 bis SO 5) 
der maximal zulässigen Grundfläche. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO gilt 
nicht.

Ausnahmsweise Überschreitungen der festgesetzten maximalen Höhen 
baulicher Anlagen üNHN können für Blitzableiter um bis zu 9 m und für 
technische Anlagen zur Überwachung (Masten) um bis zu 3 m 
zugelassen werden.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Maßnahmefläche M1:
Die mit „M1“ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist gem. HzE (MLU-MV, 
2018) Kompensationsmaßnahme Nr. 2.21 als dreireihige Feldhecke mit 
Überhältern zu entwickeln, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit 
gleichwertig zu ersetzen. Dabei sind mind. 5 standortheimische, 
gebietseigene Straucharten (Höhe 100/150  cm, Reihenabstand 1 m, 
Pflanzabstand 1,5 m) und mind. 2 standortheimische, gebietseigene 
Baumarten als Überhälter (großkronig, Stammumfang 14/16 cm, 
Pflanzabstand 15-20 m) zu verwenden.
Innerhalb der Fläche sind Einfriedungen, außer dauerhaften 
Koppelzäunen mit einer Höhe von bis zu 1 m sowie temporäre 
Wildschutzzäune um Neupflanzungen, unzulässig.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B):

Nachrichtliche Übernahmen
Bauverbotszone an der B 103 (§ 9 FStrG)
Für Hochbauten jeder Art sowie bauliche Anlagen i.S. der 
Mecklenburg-Vorpommerschen Bauordnung, die über Zufahrten 
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, sowie 
Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs besteht innerhalb 
eines Abstandes von 20 m vom Fahrbahnrand der Landesstraße B 103 
gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) ein Bauverbot. Gem. § 9 
Abs. 2c FStrG gilt dies nicht für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie

Waldabstand (§ 20 Abs. 1 LWaldG M-V)
Innerhalb des einzuhaltenden Waldabstandes von 30 m ist es verboten, 
Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB durchzuführen. Eine Ausnahme 
besteht für Vorhaben gemäß § 4 Waldabstandsverordnung 
Mecklenburg-Vorpommern.

Lageplan Ausgleichsmaßnahmen, ohne Maßstab

1.

2.

HINWEISE
a)

b)

c)

Bemaßung in Metern18 

Präambel:

Ganzlin, den BürgermeisterSiegel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. l S. 3634), zuletzt geändert am 20. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 394, S. 1, 28), sowie nach § 86 der Landesbauordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(LBauO M-V) in der Fassung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, 344), zuletzt geändert am 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom .................. folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17 
"Solarpark Ganzlin-Süd I" für das Gebiet südlich der landwirtschaftlichen Nutzflächen zwischen dem Ortskern Ganzlin und der „ehemaligen Bahntrasse nach Stuer“, östlich der "B 103“, nördlich und westlich angrenzender Waldflächen, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Maßstab 1 : 2.500

N

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Mecklenburg-Vormpommerschen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 
© 2022 Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Kasterwesen  
Mecklenburg-Vorpommern

Rechtsgrundlagen
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) sowie die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 l, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) .
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